
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/00d6d3e1-4ed2-30dc-8dda-6c0ac1095605

 

Bibliografie

Titel Hamburgische Bauordnung (HBauO)

Amtliche Abkürzung HBauO

Normtyp Gesetz

Normgeber Hamburg

Gliederungs-Nr. 2131-1

§ 7 HBauO - Gebäude auf mehreren Grundstücken; Anbau an
Nachbargrenzen

(1) Die Errichtung eines Gebäudes auf mehreren Grundstücken ist zulässig, wenn durch Baulast gesichert ist, dass keine
Verhältnisse eintreten können, die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
widersprechen.

(2) Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstück ein
Gebäude an der Grenze vorhanden, so kann zugelassen oder verlangt werden, dass angebaut wird. Darf oder muss nach
planungsrechtlichen Vorschriften an die Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstück ein Gebäude mit
Abstand zu dieser Grenze vorhanden, so kann zugelassen oder verlangt werden, dass ein Abstand eingehalten wird.
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